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§ 15 BFA-VG
 BFA-VG - BFA-Verfahrensgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.08.2024

1. (1)In Verfahren vor Vertretungsbehörden haben Antragsteller unter Anleitung der Behörde die für die

Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes erforderlichen Urkunden und Beweismittel selbst vorzulegen. Die

§§ 13 Abs. 3, 37, 45 Abs. 2 und 3 AVG gelten. Der Antragsteller hat auf Verlangen der Vertretungsbehörde vor

dieser persönlich zu erscheinen, erforderlichenfalls in Begleitung eines Dolmetschers (§ 39a AVG). § 10 Abs. 1

letzter Satz AVG gilt nur für in Österreich zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Personen.

2. (2)Partei in Verfahren vor der Vertretungsbehörde ist ausschließlich der Antragsteller.

3. (3)Entscheidungen gemäß Abs. 1 sind schriftlich in einer Weise auszufertigen, dass der Betroffene deren Inhalt

und Wirkung nachvollziehen kann. Dem Betroffenen sind die Gründe der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder

Gesundheit, die der ihn betreffenden Entscheidung zugrunde liegen, genau und umfassend mitzuteilen, es sei

denn, dass Gründe der Sicherheit der Republik Österreich dieser Mitteilung entgegenstehen. In der schriftlichen

Ausfertigung der Begründung ist auch die Beschwerdeinstanz anzugeben.

4. (4)Die Ausfertigung bedarf der Bezeichnung der Vertretungsbehörde, des Datums der Entscheidung und der

Unterschrift des Genehmigenden; an die Stelle der Unterschrift kann das Siegel der Republik Österreich gesetzt

werden, sofern die Identität des Genehmigenden im Akt nachvollziehbar ist. Die Zustellung hat durch Übergabe in

der Vertretungsbehörde oder, soweit die internationale Übung dies zulässt, auf postalischem oder

elektronischem Wege zu erfolgen; ist dies nicht möglich, so ist die Zustellung durch Kundmachung an der

Amtstafel der Vertretungsbehörde vorzunehmen.

5. (5)Für die Berechnung von Beginn, Lauf und Ende von Fristen (§ 33 AVG) gelten die Wochenend- und

Feiertagsregelungen des Empfangsstaates.
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